
Der „Vollkaskoschutz“  
für  Bauvorhaben.

Bauleistungsversicherung

Für Wohn-  
und Geschäfts-

gebäude bis 
1.000.000 Euro

Ihr Fels in der Brandung.



Die Baubranche boomt. Die Zinsen am Kapitalmarkt sind niedrig – 
und das wird wohl auch in nächster Zeit so bleiben. Deswegen 
 haben Immobilien stark an Attraktivität gewonnen. Das eigene 
Haus gilt als sichere Investition und viele wagen den Schritt ins 
 Eigenheim. 

Eine sichere Kalkulation zahlt sich aus.
Damit der Traum von den eigenen 4 Wänden nicht zum 
Alptraum wird, muss am Ende Ihre Kalkulation stimmen. 
Vielen Bauherren ist nicht bewusst, dass ihr Vorhaben von 
vielen nicht vorhersehbaren Gefahren bedroht ist:

 • Wegen außergewöhnlich starken Niederschlägen rut-
schen Bodenmassen in die Baugrube. Die Erdmassen 
müssen mit großem Aufwand entfernt werden.

 • Ein heftiger Sturm reißt bei einem Neubau die Dach-
verkleidung weg. Eine Giebelwand stürzt ein und rich-
tet erheblichen Schaden an.

 • Unbekannte brechen in den fast fertiggestellten Neu-
bau ein und öffnen einen Wasserhahn. Die Tat geschah 
Freitagnacht und blieb deshalb unbemerkt. Das aus-
getretene Wasser verursachte einen erheblichen 
Schaden.

Den finanziellen Schaden tragen Sie als Bauherr. Dadurch 
ist schon manches Bauvorhaben gefährdet oder sogar 
verhindert worden.

Darum sollte das Bauvorhaben auf einem sicheren Funda-
ment stehen – mit unserer Bauleistungsversicherung.



Ein sicheres Fundament:

Versichert sind …

 • Neubauten von Wohn- und/oder Geschäftsgebäuden bis 1.000.000 € Bausumme
 • Stromerzeugungsanlagen, wie z. B. Photovoltaikanlagen bis max. 10 % der Bausumme

Versichert sind unvorhergesehen eintretende Schäden insbesondere durch …

 • fahrlässige, böswillige oder vorsätzliche Handlungen Dritter, Vandalismus
 • unvorhersehbare Witterungsereignisse
 • Glasbruch, Glasschäden
 • Diebstahl von mit dem Gebäude fest verbundenen Bestandteilen
 • Erdbeben
 • Wasserschäden
 • Abrutschen der Baugrubenböschung

Unser Leistungsplus:

 • Mitversichert sind bis 10.000 €:
 ✓  Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Schäden durch den Versicherungsnehmer/Bauherren bis 

10.000 € Schadenhöhe
 ✓ Hotel- und/oder Einlagerungskosten, ab dem 31. Tag, max. 100 € pro Tag 
 ✓ Mietausfall, ab dem 31. Tag
 ✓ Hilfsbauten, Bauhilfsstoffe und Bautafeln

 • Mitversichert sind bis 50.000 €:
 ✓ Besondere Bau- und Gründungsmaßnahmen
 ✓ Schadensuchkosten
 ✓ zusätzliche Aufräumungskosten
 ✓  Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil der Bauleistungen sind.

 • Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte Unternehmer und Subunternehmer
 • Versicherungsschutz für Schäden, die nach Fertigstellung des Gebäudes durch die Ausführung von Nacherfüllungs- 

oder Restarbeiten verursacht werden oder deren Ursache in der Bauzeit lag. Die Nachhaftungszeit beträgt sechs 
Monate

Nicht versichert sind Schäden durch:

 • Vorsatz des Bauherrn oder der Handwerker
 • normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden 

muss
 • normale Wasserführung oder normale Wasserstände von Gewässern
 • eine Unterbrechung der Arbeiten auf der Baustelle von mehr als drei Monaten
 • nicht zugelassene Baustoffe
 • Kriegsereignisse jeder Art
 • Brand, Blitzschlag und Explosion



Auch in Sachen Finanzierung sind wir der richtige 
Ansprechpartner für Sie. 

Entschädigung im Schadenfall:
Die Bauleistungsversicherung ersetzt Ihnen die Wieder-
herstellungskosten, z. B. für beschädigte und zerstörte 
Bauteile, sowie den Arbeitslohn.

Gut zu wissen:
Die Selbstbeteiligung beträgt 500 Euro, optional 250 Euro 
je Schadenereignis. Bei Schäden durch innere Unruhen 
beträgt die Selbstbeteiligung 5.000 Euro je Schadener-
eignis.

Ein besonderer Tipp:
Der Bauherr kann den Beitrag für die Bauleistungsver-
sicherung auf die am Bau beteiligten Firmen umlegen. 
 Voraussetzung dafür ist eine Vereinbarung im Bauvertrag. 
Außerdem kann der Bauherr den Beitrag für die Bauleis-
tungsversicherung steuerlich geltend machen.

Entspannt in allen Bauphasen:
Mit der Bauleistungsversicherung entscheiden Sie sich für 
den „Vollkaskoschutz“ für Ihr Bauvorhaben. Aber wussten 
Sie auch, dass Sie 
 • für alles haften, was auf Ihrer Baustelle passiert – 

 Personen- wie auch Sachschäden?
 • mit unserer Wohngebäudeversicherung Ihren Rohbau 

bis zu 24 Monate beitragsfrei gegen Feuer versichern 
können – und Sie sich zusätzlich bis zu 45 % Neubau-
Rabatt sichern können?

 • Sie Ihre Freunde und Helfer beim Bau mit einer spezi-
ellen Unfallversicherung absichern können, die auch 
Ihnen auf der Baustelle Schutz bietet?



Ihr Fels in der Brandung.

Antrag zur Bauleistungsversicherung für Neubauten  von 
Wohn- und/oder Geschäftsgebäuden bis 1.000.000 Euro.
■ innerhalb der Gefährdungsklassen 1 bis 3 gemäß dem geographischen Zonierungssystem für   

Überschwemmung, Rückstau und Starkregen – kurz ZÜRS

Bauleistungsversicherung
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Antrag zur Bauleistungsversicherung für Neubauten 
von Wohn- und/oder Geschäftsgebäuden bis 1.000.000 EUR 
innerhalb der Gefährdungsklassen 1 bis 3 gemäß dem geographischen 
Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen – kurz ZÜRS

Gesch.-St.-Nr. Agentur-Nr. PZ
Mitwirkung
Gesch.-St.-Nr. Agentur-Nr. PZ

Anteil Mitw.

%

Laufende Abschluss-Agentur
Gesch.-St.-Nr. Agentur-Nr. PZKunden-Nr.

– –
Gesch.-St.-Nr.
Abweichende Abschluss-Agentur

Agentur-Nr. PZ

Beratungsprotokoll
■ Gesprächsteilnehmer

■ Grund der Beratung/ 
Versicherungswunsch Bauleistungsversicherung

■ Empfehlung und Begründung 
des Vermittlers

Für das im Antrag aufgeführte Bauvorhaben wird eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Die Beratung erfolgte unter 
Einbeziehung der erhobenen Risikodaten, des Antrags sowie der Zeichnungs- und Annahmerichtlinien. 
Der Umfang der Bauleistungsversicherung für Neubauten von Wohn- und/oder Geschäftsgebäuden wurde dem Kunden an 
Beispielen – auf Basis der Versicherungsbedingungen – erläutert.

■ Sonstiges

■ Abweichender Kundenwunsch

■ Unterschriften

Unterschrift des Vermittlers

Ort, Datum 3Unterschrift des Kunden

X
4Unterschriften Vermittler Unterschrift weiterer Gesprächspartner

Antrag
■ Antragsteller (Versicherungsnehmer)

Herr Frau Firma

Titel, Vorname, Zuname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit E-Mail

Telefon-Nummer Fax

Versicherungsort (PLZ, Ort, Straße, Nr.)

Ja, ich beantrage den Abschluss einer Bauleistungsversicherung 
für Neubauten von Wohn- und/oder Geschäftsgebäuden

✖

■ Baubeginn, Versicherungsbeginn 
und -ende

Baubeginn Versicherungsbeginn Ablauf
24 Monate jeweils 0 Uhr

■ Versicherungsschutz für den 
Neubau von

Wohngebäude Wohn- und Geschäftsgebäude Geschäftsgebäude

Bruttogeschossfläche m²           Versicherungssumme EUR

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, der Gesellschaft nach Beendigung der Bauarbeiten unaufgefordert und 
unverzüglich die Schlussabrechnung und deren Berichtigung vorzulegen. Danach erfolgt die endgültige Beitragsabrechnung 
gemäß Abschnitt A § 5 Nr. 2 Abs. 4 ABN.

■ Stromerzeugungsanlagen Werden Stromerzeugungsanlagen  
z.B. eine Photovoltaikanlage installiert? ja, Kosten EUR1) nein
1) Die Kosten sind in der Versicherungssumme zu berücksichtigen. 

Liegen die Kosten der Anlage über 10 % der Bausumme, gilt dieser Antrag nicht. Die Beantragung muss mit der 
Angebotsanforderung 9130-A erfolgen.

■ Jahreshöchstentschädigung Schäden durch innere Unruhen sind mitversichert. 
Alle Schadenereignisse, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 
Als Jahreshöchstentschädigung gilt die dokumentierte Gesamtversicherungssumme. Bei Schäden durch innere Unruhen 
beträgt die Selbstbeteiligung 5.000 EUR je Schadenereignis.

Württembergische Versicherung AG
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■ Risikoverhältnisse

Bitte beantworten Sie die folgenden 
Fragen zum versicherten Risiko 
vollständig und richtig; Sie können sonst 
den Versicherungsschutz gefährden. 
Näheres zu Ihrer Anzeigepflicht 
finden Sie auf der Rückseite unter 
„Welche Folgen hat eine Verletzung 
Ihrer Pflicht, die erfragten 
Gefahrumstände anzugeben?“

Sind besondere Gründungsmaßnahmen, wie Baugrundverbesse- 
rung, Pfahlgründung oder eine ähnliche Maßnahme erforderlich? ja, Kosten EUR2) nein

Art der Maßnahme

Sind besondere Baumaßnahmen, wie Baugrubenumschließung 
oder eine ähnliche Maßnahme erforderlich? ja, Kosten EUR2) nein

Art der Maßnahme

Erfolgt eine Wasserhaltung oder Grundwasserabsenkung? ja, Kosten EUR2) nein

Art der Maßnahme

Erfolgt ein Einsatz von wasserdruckhaltenden Abdichtungen? ja, Kosten EUR2) nein

Art der Maßnahme
2) Die Kosten sind in der Versicherungssumme zu berücksichtigen. 

Liegen die Kosten je Maßnahme über 50.000 EUR, gilt dieser Antrag nicht. 
Die Beantragung muss mit der Angebotsanforderung 9130-A erfolgen.

■ Einmalbeitrag 
Mindestbeitrag netto 175 EUR Selbstbeteiligung 500 EUR zu 1,1 ‰ Selbstbeteiligung 250 EUR zu 1,35 ‰

Versicherungssumme EUR Versicherungssumme EUR

= Einmalbeitrag netto EUR = Einmalbeitrag netto EUR
+ Versicherungsteuer

(zzt. 19 %) 
= Gesamtbeitrag EUR

+ Versicherungsteuer
(zzt. 19 %) 

= Gesamtbeitrag EUR

■ Informationsheft "Bauleistungsversicherung – Grundlagen Ihres Bauleistungsversicherungsvertrages und weitere 
Informationen" 
+ Produktinformationsblatt 
+ Übersichtsblatt - Verbraucherinformationen auf einen Blick (nach § 7 VVG) 
+ Datenschutzhinweise 
+ Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber (ABN) 
+ Klauseln für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers (Versicherungsnehmer)

X
Stand der Unterlagen

November 2020

■ Folgende Unterlagen, die Bestand- 
teile des Versicherungsvertrages 
sind, habe ich vor Unterzeichnung 
meines Antrags erhalten:

■ Beginn Versicherungsschutz Ich stimme/Wir stimmen zu, dass der Versicherungsschutz auch dann mit dem im Versicherungsschein angegebenen 
Tag beginnt, wenn zu diesem Zeitpunkt die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist.

■ SEPA-Lastschriftmandat
■ Ich ermächtige/Wir ermächtigen die 

Württembergische Versicherung AG, 
Zahlungen von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein/weisen wir unser Kredit-
institut an, die von der Württembergi-
schen Versicherung AG von meinem/
unserem Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Rückerstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem/unserem Kreditins-
titut vereinbarten Bedingungen. Ich weiß/
Wir wissen, dass durch diese Rücker-
stattung mein/unser Versicherungs-
schutz gefährdet wird, da der Versiche-
rungsbeitrag rückwirkend als nicht be-
zahlt gilt. Die Rechtsfolgen entnehme 
ich/entnehmen wir den Versicherungsbe-
dingungen meines Vertrages. 
Der Versicherer wird spätestens 5 Tage 
vor Einreichung der ersten Lastschrift und
bei Änderungen über den Lastschriftbe-
trag und Belastungstag informieren. Ich 
verpflichte mich/wir verpflichten uns, dem 
Versicherer stets meine/unsere aktuellen 
Adressdaten mitzuteilen.

Württembergische Versicherung AG, 70801 Kornwestheim 
Gläubiger-Identifikations-Nummer: DE81ZZZ00000052734 
Das Lastschriftmandat mit diesem Konto soll verwendet werden 

für diesen Vertrag. 
für alle meine/unsere bestehenden Versicherungsverträge beim Konzernverbund „Wüstenrot und Württembergische“ – bei 
der Württembergischen Versicherung AG, der Württembergischen Lebensversicherung AG, der Allgemeinen Rentenanstalt 
Pensionskasse AG, der Württembergischen Krankenversicherung AG und der Karlsruher Lebensversicherung AG.

Angaben zur Adresse, wenn Kontoinhaber nicht Versicherungsnehmer 
Vorname, Zuname, Firma

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Angaben zum Konto 
Kreditinstitut (Name) BIC

IBAN
LKZ Prüfz. zusätzlich Auslands-IBAN

Ort Datum Unterschrift des Kontoinhabers,  
falls nicht Versicherungsnehmer

Ich erteile/Wir erteilen mit meinen/unseren Angaben zum SEPA-Lastschriftmandat die obige Ermächtigung zugunsten der 
Württembergischen Versicherung AG sowie die Anweisung an mein/unser Kreditinstitut.

Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass der mir/uns benannte erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) sofort nach 
Abschluss des Versicherungsvertrags/der Versicherungsverträge fällig wird, jedoch nicht vor dem gewünschten Versicherungs-
beginn dieses Versicherungsvertrags/dieser Versicherungsverträge.

Ich versichere/Wir versichern, dass ich/wir die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht und nichts weggelassen habe. 
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, der Württembergischen Versicherung AG entsprechende Nachweise vor-
zulegen und Veränderungen anzuzeigen.

■ Wichtiger Hinweis Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte auf den Seiten 4 und 5 den Hinweis auf die Folgen einer 
Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht und die wichtigen Erklärungen und Hinweise. 

■ Widerrufsbelehrung Sie können Ihre Vertragserklärung widerrufen. Wie und unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist, entnehmen Sie bitte 
der Widerrufsbelehrung auf der Rückseite dieses Antrags.

■ Unterschriften

Die Durchschrift des Antrags 
habe ich/haben wir erhalten.

Ort Datum 3Unterschrift des Antragstellers und Kontoinhabers

Ort Datum 4Unterschrift des Vermittlers/Vorwahl/Telefon-Nr.

4

3
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Welche Folgen hat eine Verletzung Ihrer Pflicht, die erfragten Gefahrumstände anzugeben? 
(Hinweis nach § 19 Abs. 5 VVG)

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.  
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rück-
trittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätten. 
Im Fall des Rücktrittes besteht kein Versicherungsschutz. Erklären 
wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrages zu, welcher der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertra-
gliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig verletzt haben, 
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte 
haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände-
rung erlöschen mit Ablauf von drei Jahren nach Vertragsschluss. Dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Per-
son vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktrittes, 
der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die 
Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertre-
ters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie 
können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stell-
vertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen 
auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Dies kann im 
Einzelfall (z. B. bei rückwirkender Einfügung eines sog. Risikoaus-
schlusses) ebenfalls zu einem Verlust des Versicherungsschutzes 
führen. 
Die Vertragsänderung kann (auch für bereits eingetretene 
Versicherungsfälle) zum Ausschluss des Versicherungsschutzes und 
damit der Leistungspflicht führen. 
Wenn Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt haben, steht uns das 
Recht zur Vertragsänderung nicht zu. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos 
kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung 
hinweisen.
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Wichtige Erklärungen und Hinweise
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, 
nachdem Sie den Versicherungsschein, die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informa-
tionen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungs-
vertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 
der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese 
Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an: 
Württembergische Versicherung AG,    
70801 Kornwestheim
E-Mail-Adresse:
kundenservice@wuerttembergische.de 
Internetadresse:
http://www.wuerttembergische.de 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an 
folgende Telefaxnummer zu richten:
0711 662-829400 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Ver-
sicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die 
Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen 
wir in diesem Fall einbehalten (1/30 der Monats-
prämie bzw. 1/360 der Jahresprämie für jeden Tag, 
an dem Versicherungsschutz bestanden hat). Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht 
vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind.  

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 
auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben.   

Ende der Widerrufsbelehrung. 

Folgen einer Lastschriftrückgabe 
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuld-
haft nicht rechtzeitig zahlen, können wir so lange 
vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht zahlen. Auch 
der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang 
der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen 
Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie 
auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist 
von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ab-
lauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungs-
schutz. Auch können wir den Vertrag kündigen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. 
Ihrer Angebotspolice/Ihrem Versicherungsschein und
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Gebühren/Versicherungsteuer 
Gebühren werden nicht berechnet. Zum Beitrag 
kommt die jeweils gültige Versicherungsteuer hinzu. 
Bei Ausstellungen im Ausland entfällt die Versiche-
rungsteuer.

Gesamtbeitrag 
Bei der Beitragsberechnung können sich durch Run-
dungen geringe Beitragsdifferenzen ergeben.

Die selbstständige Deckungszusage ist den Ver-
mittlern nicht gestattet und ohne Verbindlichkeit 
für den Versicherer. 

Vorläufige Deckung 
Ist mit Ihnen eine vorläufige Deckung vereinbart, en-
det diese mit der Zahlung des Einmalbeitrags. Sie 
tritt rückwirkend außer Kraft, wenn Sie unser Ange-
bot unverändert annehmen, den Einmalbeitrag aber 
nicht innerhalb von 14 Tagen bezahlen und die Ver-
spätung zu vertreten haben. Wir sind berechtigt, die 
vorläufige Deckung mit einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich zu kündigen. Die Kündigung wird erst nach 
Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung 
bei Ihnen wirksam. Uns gebührt in diesem Fall der 
auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende 
anteilige Beitrag.

Vertragsschlussverfahren 
Soweit Sie die mit Ihrem Antrag vorgesehene Ver-
zichtserklärung für die Vertragsunterlagen unterzeich-
net haben, kommt der Versicherungsvertrag dann 
zustande, wenn der Versicherer schriftlich die An-
nahme des Antrags erklärt hat oder Ihnen der Versi-
cherungsschein zugegangen ist. 
Soweit Sie die in Ihrem Antrag Verzichtserklärung für 
die Vertragsunterlagen nicht unterzeichnet haben, 
unterbreitet Ihnen der jeweilige Versicherer zunächst 
ein aussagekräftiges Angebot zum Abschluss eines 
Versicherungsvertrags mit sämtlichen dazugehöri-
gen Informationen und Unterlagen. Ein Versiche-
rungsvertrag mit dem Versicherer kommt in diesem 
Falle erst dann zustande, wenn Sie dem Versicherer 
Ihre Annahmeerklärung unterzeichnet zurückreichen. 
Sie erhalten daraufhin nochmals eine Information, 
die das Zustandekommen des entsprechenden Ver-
trags bestätigt.

Verantwortlichkeit 
Bitte beantworten Sie die Fragen in dem Antrag voll-
ständig und richtig; Sie können sonst den Versiche-
rungsschutz gefährden.

Württembergische Versicherung AG

Vorstand:
Zeliha Hanning (Vorsitzende),
Dr. Per-Johan Horgby, Alexander Mayer, 
Jens Wieland, Jürgen Wörner
Aufsichtsratsvorsitzender: Jürgen A. Junker
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, 
Handelsregister B Nr. 14327
Sitz der Gesellschaft: Kornwestheim 
Telefon 0711 662-0
Besuchsanschrift:
W&W-Platz 1, 70806 Kornwestheim
Postanschrift: 70801 Kornwestheim
Bankverbindung:
HypoVereinsbank (UniCredit Bank AG) 
IBAN: DE50 7002 0270 0062 3120 41
BIC: HYVEDEMM
Internet: http://www.wuerttembergische.de
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Produktinformationsblatt  
für die Bauleistungsversicherung
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und 
den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Wir bieten Ihnen eine Bauleistungsversicherung an. Grundlage sind die 
beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung 
von Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ABN) sowie alle weiteren im 
Antrag bzw. dem Versicherungsschein genannten Besonderen Bedingun-
gen und Vereinbarungen.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?
Die Bauleistungsversicherung versichert Ihr Bauvorhaben gegen unvor-
hergesehene Beschädigungen oder Zerstörungen (Sachschaden). 
Hierbei versichern wir alle Lieferungen und Leistungen für das im Versi-
cherungsschein genannte Bauvorhaben. Nicht versichert sind jedoch Bau-
geräte, Kleingeräte, Handwerkzeuge, Akten, Zeichnungen, Pläne sowie 
Fahrzeuge aller Art. Schäden an Altbauten sind grundsätzlich nicht über 
die Bauleistungsversicherung gedeckt, die Mitversicherung dieses Risikos 
kann jedoch zusätzlich vereinbart werden. 
Versichert sind – neben den Interessen des Bauherren – auch die Interes-
sen aller Unternehmer, die an dem Vertrag mit dem Auftraggeber beteiligt 
sind, einschließlich der Subunternehmer. 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. Ihrem Versi-
cherungsschein und Abschnitt A § 1, § 2 und § 3 der ABN.
Die Einschränkung des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den 
Ausführungen in Ziff. 4 dieses Blattes.
Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten Lieferun-
gen und Leistungen eine vorläufige Versicherungssumme in Höhe des zu 
erwartenden Versicherungswertes vereinbart und nach Ende des Versi-
cherungsschutzes aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten endgültig 
ermittelt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt A § 5 
der ABN.

3.  Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was 
 passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen?

Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versiche-
rungsschutz.
Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem Antrag bzw. Ihrem Versicherungs-
schein.

Beitrag  
einschließlich Versicherungsteuer

 
siehe Antrag

Beitragsfälligkeit Einmalbeitrag

Versicherungsbeginn siehe Antrag

Vertragsablauf, 
siehe auch Ziffer 8 dieses Blattes

 
siehe Antrag

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag (Einlösungsbeitrag) 
sofort nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge sind 
jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausrei-
chende Deckung auf Ihrem Konto.
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzei-
tig zahlen, können wir so lange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht 
zahlen. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der 
verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebetrag nicht rechtzeitig 
zahlen, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist 
von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. Ihrem Versicherungs-
schein und Abschnitt B § 2 bis  § 6 der ABN.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle 
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.
Nicht versichert sind insbesondere

 ■ Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger 
versicherter Sachen

 ■ Schäden, durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Re-
präsentanten

 ■ Schäden durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jah-
reszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollstän-
dige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag 
bzw. Ihrem Versicherungsschein und Abschnitt A § 2 ABN.

5.  Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

Damit wir Ihren Antrag bzw. Ihren Versicherungsschein ordnungsgemäß 
prüfen können, müssen Sie die Ihnen gestellten Fragen unbedingt wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Andernfalls können wir vom 
Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen und Sie verlieren Ihren Versiche-
rungsschutz. Gegebenenfalls können wir auch den Vertrag rückwirkend 
anpassen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 1 der ABN.

6.  Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und 
welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertragsbeginn 
angegeben haben, kann sich die Notwendigkeit ergeben, den Versiche-
rungsvertrag anzupassen. Sie müssen uns daher mitteilen, ob und welche 
Änderungen dieser Umstände gegenüber Ihren ursprünglichen Angaben 
im Versicherungsantrag eingetreten sind. Ein typischer Fall ist beispiels-
weise eine nachträgliche Erweiterung Ihres Bauvorhabens. Darüber hi-
naus müssen Sie uns vorab über besondere Umstände informieren, die 
nach allgemeiner Lebenserfahrung das Risiko eines Schadens erhöhen 
könnten. Dies ist z.B. der Fall, wenn eine Unterbrechung der Arbeiten am 
Bauvorhaben für eine längere Zeit vorliegt.
Andernfalls können Sie ganz oder teilweise Ihren Versicherungsschutz 
verlieren. Zudem haben wir das Recht, den Vertrag zu kündigen, gegebe-
nenfalls die Versicherungsbeiträge anzupassen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. Ihrem Versicherungs-
schein und Abschnitt B § 8 und § 9 der ABN.

7.  Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und welche Folgen 
können Verletzungen dieser Pflichten haben?

Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Ver-
pflichtungen, denen Sie nachkommen müssen.
Unter anderem müssen Sie uns beispielsweise jeden Schadenfall unver-
züglich anzeigen, sowie gebotene Maßnahmen zur Abwendung und Min-
derung des Schadens ergreifen. Beachten Sie, dass Sie uns im Schaden-
fall die zum Schadennachweis erforderlichen Unterlagen vorlegen.
Kommen Sie diesen Verpflichtungen nicht nach, können Sie den Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 8 der ABN.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags gemäß Ziffer 3 dieses 
Blattes rechtzeitig erfolgt. Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde ge-
legten Zeitpunkt für den Beginn Ihres Versicherungsschutzes entnehmen 
Sie bitte ebenfalls Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise 
auf das Vertragsende.
Der Versicherungsschutz endet:

 ■ mit der Bezugsfertigkeit Ihres Gebäudes oder
 ■ nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benutzung oder
 ■ mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme.

Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Der Versicherungsschutz 
 endet spätestens zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. Ihrem Versicherungs-
schein und Abschnitt B § 2 der ABN.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Vertragsbeendi-
gung stehen Ihnen Kündigungsrechte zu, beispielsweise die Kündigung 
nach dem Eintritt des Versicherungsfalles, wonach sowohl Sie als auch wir 
den Vertrag vorzeitig kündigen können.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 14 ABN. 

Sofern Sie noch Fragen zur Ihrer Bauleistungsversicherung haben, dürfen 
Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.
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Verbraucherinformationen auf einen Blick 
Informationen nach § 7 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) sowie  
§ 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV)

1. Unsere Identität
Württembergische Versicherung AG, 
W&W-Platz 1, 70806 Kornwestheim, 
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, Handelsregister B Nr. 14327

2. Identität unseres für Sie zuständigen Vertreters in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union, wenn Sie dort Ihren 
Wohnsitz haben 

Entfällt

3. Ladungsfähige Anschriften

Württembergische Versicherung AG, 
W&W-Platz 1, 70806 Kornwestheim

Gesetzlich Vertretungsberechtigte

Wir werden gesetzlich vertreten durch unseren Vorstand: 
Zeliha Hanning (Vorstandsvorsitzende), Dr. Per-Johan Horgby,  
Alexander Mayer, Jens Wieland, Jürgen Wörner

4. Unsere Hauptgeschäftstätigkeit
Gegenstand unseres Unternehmens ist der Betrieb aller Arten der Scha-
den- und Unfallversicherung, der Rückversicherung in allen Zweigen, 
der Rechtsschutzversicherung, die Vermittlung von Versicherungen in 
Zweigen, die unser Unternehmen nicht selbst betreibt, sowie der Betrieb 
anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbaren 
Zusammenhang stehen.

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

5.  Hinweis zum Bestehen eines Garantiefonds oder anderer  
Entschädigungsregelungen

Ein derartiger Fonds ist für unsere Produkte nicht erforderlich.

6.  Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistungen, Allgemeine  
Versicherungsbedingungen

Informationen zu den wesentlichen Merkmalen der Versicherungsleistun-
gen entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein und den Allgemeinen 
Ver sicherungsbedingungen.

Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistungen:
Ausführliche Informationen zu unseren Versicherungsleistungen finden 
Sie in Ihrem Versicherungsschein. Art, Umfang und Fälligkeit der versi-
cherten Leistungen sind in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
beschrieben.

7.  Gesamtpreis der Versicherung
Den Gesamtpreis Ihrer Versicherung einschließlich Versicherungsteuer 
(Jahresbruttobeitrag) finden Sie in Ihrem Versicherungsschein.
Bei der Ermittlung der Beiträge berücksichtigten wir die von Ihnen in Ihrem 
Antrag bzw. Ihrer Angebotsanforderung angegebenen gefahrerheblichen 
Umstände, die wir in Ihrem Versicherungsschein dokumentieren.

8.  Eventuell zusätzlich anfallende Kosten 
Zusätzliche Kosten fallen nicht an.

9.  Beitragszahlung
Einzelheiten zur rechtzeitigen Zahlung des Versicherungsbeitrags und zur 
Zahlungsweise können Sie unserem Anschreiben sowie Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen.

10. Geltungsdauer unserer Informationen
Unsere Informationen gelten verbindlich für drei Wochen, beginnend ab 
dem in unserem Anschreiben vermerkten Ausfertigungsdatum.

11.  Spezielle Risiken oder Preisschwankungen auf dem Finanzmarkt 
aufgrund eines Zusammenhangs des Versicherungsvertrags mit 
Finanzinstrumenten

Keine

12. Zustandekommen des Vertrags
Haben Sie uns einen unterzeichneten Versicherungsantrag eingereicht, 
so gilt: Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn wir Ihren Antrag 
ausdrücklich annehmen.
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem in Ihrem Versicherungsschein 
festgelegten Zeitpunkt.

13. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 
und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den 
§§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese 
Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an:
Württembergische Versicherung AG, 
W&W-Platz 1, 70806 Kornwestheim, 
E-Mail Adresse: kundenservice@wuerttembergische.de, 
Internetadresse: http://www.wuerttembergische.de. 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende 
 Telefaxnummer zu richten: 0711 662-829400.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt ha-
ben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufs-
frist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten (1/30 
der Monatsprämie bzw. 1/360 der Jahresprämie für jeden Tag, an 
dem Versicherungsschutz bestanden hat). Die Erstattung zurück-
zuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz 
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf 
zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig er-
füllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung.

14.  Laufzeit des Vertrags, ggf. Mindestvertragslaufzeit
Die Laufzeit des Vertrags entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein. 

15.  Angaben zur Vertragsbeendigung, insbesondere vertragli-
che Kündigungsregelungen sowie etwaiger Vertragsstrafen

Die Möglichkeiten zur Vertragsbeendigung sowie etwaige Ver-
tragsstrafen sind den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
zu entnehmen.

16. Anwendbares Recht vor Abschluss des Versicherungsvertrags
Vor Abschluss des Versicherungsvertrags gilt für die Beziehungen zwi-
schen Ihnen und uns ausschließlich deutsches Recht.

17. Auf den Versicherungsvertrag anwendbares Recht
Für den Versicherungsvertrag gilt ausschließlich deutsches Recht.

Gerichtsstand
Wenn Sie uns verklagen:
Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung kön nen Sie ins besondere bei fol gen den Gerichten geltend ma-
chen:

 ■ dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen für 
Ihren ge wöhn lichen Aufenthalt örtlich zuständig ist,

 ■ dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuen-
de Niederlassung ört  lich zuständig ist.

Wenn wir Sie verklagen:
Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungs ver mittlung ausschließlich bei folgen den Gerichten geltend 
machen:

 ■ dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen für 
Ihren gewöhn lichen Aufenthalt örtlich zuständig ist,

 ■ dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ih-
res Betriebs be findet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren Ge-
schäfts- oder Gewerbebetrieb ab ge schlossen haben.

Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz nach Vertragsschluss ins 
Ausland verlegt ha ben:
Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder 
Ihren Geschäfts sitz nach Vertragsschluss außerhalb Deutschlands verlegt 
haben oder Ihr Wohn- bzw. Ge schäfts sitz oder ge wöhn licher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt ab weichend vorste-
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hender Regelungen die Zuständigkeit des Gerichts als vereinbart, das für 
unseren Ge schäfts sitz zuständig ist.

18. Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikati-
on mit Ihnen während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch.

19. Außergerichtliche Streitschlichtung
Wir sind Mitglied im Verein
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin.
Sie haben die Möglichkeit, das kostenlose außergerichtliche Streitschlich-
tungsverfahren des Versicherungsombudsmannes in Anspruch zu neh-
men, sofern entweder Ihre Versicherungsverträge nicht im Zusammen-

hang mit einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
abgeschlossen wurden und der Wert Ihrer Beschwerde dabei den Betrag 
von 100.000 EUR nicht übersteigt, oder aber sich Ihre Beschwerde gegen 
Versicherungsvermittler richtet.
Weitere Informationen zum Versicherungsombudsmann finden Sie unter: 
www.versicherungsombudsmann.de 
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.

20. Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Für Fragen zu Ihren Versicherungsverträgen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Sie können sich bei Beschwerden auch an die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, 
wenden.

Datenschutzhinweise
Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte – Informationen nach Artikeln 13, 
14 und 21 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  –

Liebe Kundin, lieber Kunde, 
nachfolgend möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten durch die Württembergische Versicherung AG, die Würt-
tembergische Lebensversicherung AG, die Württembergische Kranken-
versicherung AG, die Allgemeine Rentenanstalt Pensionskasse AG, die 
Württembergische Rechtsschutz Schaden-Service-GmbH, die Karlsruher 
Lebensversicherung AG, die Württembergische Vertriebspartner GmbH 
und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden 
Ansprüche und Rechte informieren. 

1.  Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen 
kann ich mich wenden? 

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist die Württembergische 
Versicherung AG, Württembergische Lebensversicherung AG, Württem-
bergische Krankenversicherung AG, Allgemeine Rentenanstalt Pensi-
onskasse AG sowie Württembergische Rechtsschutz Schaden-Service-
GmbH. Wenden Sie sich unter Angabe des jeweiligen Unternehmens bitte 
an 
 W&W-Platz 1, 70806 Kornwestheim,
 Telefon 0711 662–0, Telefax 0711 662–829400
 E-Mail info@wuerttembergische.de 
Für die Karlsruher Lebensversicherung wenden Sie sich bitte an 

Friedrich-Scholl-Platz, 76112 Karlsruhe
Telefon 0721 353–0, Telefax 0721 353–782699
E-Mail info@karlsruher.de 

Für die Württembergische Vertriebspartner GmbH wenden Sie sich bitte 
an 

W&W-Platz 1, 70806 Kornwestheim,
Telefon 0711 662–0, Telefax 0711 662–829400
E-Mail info@wuerttembergische-makler.de 

Den Datenschutzbeauftragten unserer Unternehmen erreichen Sie 
unter: 

Wüstenrot & Württembergische AG
Datenschutzbeauftragter
W&W-Platz 1, 70806 Kornwestheim
Telefon 07141 16-0
E-Mail dsb@ww-ag.com 

2.  Welche Quellen und Daten nutzen wir? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Ge-
schäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für 
die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – personenbezogene 
Daten, die wir von anderen Unternehmen der Wüstenrot & Württembergi-
sche-Gruppe, von für Sie zuständigen Vermittlern sowie deren Führungs-
kräften und Fachbetreuern/Beratern/Partnern oder von sonstigen Dritten 
zulässigerweise (z. B. zur Erfüllung von Verträgen, zur Schadensregulie-
rung oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten haben. 
Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffent-
lich zugänglichen Quellen (z. B. Meldeverzeichnisse, Grundbücher, Pres-
se, Medien) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen. 
Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und 
andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort und Staatsangehörigkeit), Legi-
timationsdaten (z. B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z. B. Un-
terschriftprobe). Darüber hinaus können dies auch Daten aus der Erfüllung 
unserer vertraglichen Verpflichtungen (z. B. die Nummern Ihrer Verträge), 
Informationen über Ihre finanzielle Situation (z. B. Bonitätsdaten, Scoring-/
Ratingdaten), Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbescores), Do-
kumentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll), Registerdaten, Daten über 
Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z. B. Aufruf unserer 
Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträ-
ge) sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein. 
Für besonders schützenswerte Daten (z. B. Gesundheitsdaten oder ge-
netische Daten) erfolgt die Datenverarbeitung nur mit Ihrer Einwilligung, 
die sich ausdrücklich auf diese Daten bezieht. Auch die Übermittlung von 

Daten durch Personen, die einem Berufsgeheimnis unterliegen, z. B. Ärzte 
und Rechtsanwälte, setzt eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen voraus. 

3.   Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und 
auf welcher Rechtsgrundlage? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestim-
mungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), den datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. 
Personenbezogene Daten erheben wir nur dann ohne Mitwirkung der Be-
troffenen, wenn die direkte Erhebung einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde. Dies kann zum Beispiel eine mitversicherte Person oder 
ein abweichender Postempfänger sein. In diesem Fall bitten wir Sie, die 
betroffenen Personen über die Datenspeicherung zu informieren. 
Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versiche-
rungswirtschaft“ (Code of Conduct) verpflichtet, die die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im 
Internet unter www.wuerttembergische.de/datenschutz,
www.karlsruher.de/datenschutz und
www.wuerttembergische-makler.de/datenschutz abrufen. 

a)   Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DSGVO) 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von 
Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und 
zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Ver-
sicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung 
des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. 
Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein 
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages 
ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
möglich. 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstel-
lung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung 
neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten al-
ler mit einer der vorgenannten Gesellschaft bestehenden Verträge nutzen 
wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise 
zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, Vertragsergänzung, 
für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. 
Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie 
den jeweiligen Vertragsunterlagen entnehmen. 

b) Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) 
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfül-
lung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns 
oder Dritten. Beispiele: 
•  Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien zur Ermittlung 

von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken und aktuellen Adressen; 
•  Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direk-

ter Kundenansprache; 
•  Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit sie der Nutzung 

Ihrer Daten nicht widersprochen haben; 
•  Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtli-

chen Streitigkeiten; 
• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs; 
•  Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir 

Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungs-
missbrauch hindeuten können; 

•  Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrol-
len); 

• Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts; 
•  Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von 

Dienstleistungen und Produkten. 
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c)  Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO,  
Art. 9 Abs. 2a) i.V.m. Art. 7 DSGVO) 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten im Konzern, 
Auswertung von Daten für Marketingzwecke) erteilt haben, ist die Recht-
mäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. So-
weit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i.V.m. Art. 
7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt 
dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i.V.m. § 27 BDSG. 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch 
für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der Da-
tenschutz-Grundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber 
erteilt worden sind. 
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbei-
tungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfül-
lung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Be-
ratungspflicht. 

4. Wer bekommt meine Daten? 
Innerhalb der vorgenannten Unternehmen erhalten diejenigen Stellen 
Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsver-
arbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten 
erhalten. Dies sind bspw. Unternehmen in den Kategorien kreditwirtschaft-
liche Leistungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, Wirtschaftsauskunfteien, 
Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Beratung und Con-
sulting sowie Vertrieb, Marketing und Anschriftenermittlung. Eine Auflis-
tung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen 
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie 
auf unserer Internetseite unter www.wuerttembergische.de/datenschutz, 
www.karlsruher.de/datenschutz und www.wuerttembergische-makler.de/
datenschutz entnehmen. 
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der vorge-
nannten Unternehmen ist zunächst zu beachten, dass wir zur Verschwie-
genheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet 
sind, von denen wir Kenntnis erlangen. Informationen über Sie dürfen wir 
nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie ein-
gewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter 
diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten 
z. B. sein: 
• Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht, Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetz-
lichen oder behördlichen Verpflichtung. 

• Andere Versicherungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen so-
wie externe Vermittler und Vermittlungsgesellschaften, an die wir zur 
Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene 
Daten übermitteln (bspw. zur Mitnahme eines Schadenfreiheitsrabattes 
in der Kfz-Haftpflichtversicherung oder zur Übertragung von Ansprü-
chen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel), 

• Rückversicherungsunternehmen, über die von uns übernommene Ri-
siken abgesichert werden. Hierzu kann es erforderlich sein, Ihre Ver-
trags- und ggf. Schadensdaten an ein solches Unternehmen zu über-
mitteln, damit dieses sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den 
Versicherungsfall machen kann. 

• Bei Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der 
Schadenbearbeitung können unter Umständen Daten zum Versiche-
rungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebäu-
des) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Anschrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH übermittelt 
(HIS-Anfrage) werden. Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser 
Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im 
„Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) 
Informationen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Un-
regelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. Sol-
che Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung eines 
Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), 
über die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen 
gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Ein-
meldung im HIS gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH 
an uns, das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. Nä-
here Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: 
www.informa-his.de. 

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns 
Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben, bzw. für die Sie uns 
von unserer Schweigepflicht gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit 
haben. 

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezoge-
nen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise 
auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. 
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungsund Doku-
mentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch 
(§§ 238, 257 Abs. 4 HGB), der Abgabenordnung (§ 147 Abs. 3, 4 AO) und 
dem Geldwäschegesetz (§ 8 Abs. 3 GwG) ergeben. Die dort vorgegebe-
nen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn 
Jahre. 

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen 
Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch 
bis zu dreißig Jahre betragen können. 

6.  Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale 
 Organisation übermittelt? 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung 
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Daten-
schutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvor-
schriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 

7. Welche Datenschutzrechte habe ich? 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, 
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung 
nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 
20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die 
Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein 
Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO 
i.V.m. § 19 BDSG). 
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart 

8. Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen per-
sonenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchfüh-
rung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu 
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden 
wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des 
Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr 
durchführen können und ggf. beenden müssen. 

9.  Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im 
Einzelfall? 

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir die 
automatisierte Entscheidungsfindung ausschließlich zur Unterstützung der 
betriebsinternen Abläufe. Eine vollautomatisierte Entscheidungsfindung 
gemäß Art. 22 DSGVO findet regelmäßig nicht statt. 

10. Inwieweit werden meine Daten für Scoring und Rating genutzt? 
Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte 
persönliche Aspekte zu bewerten: 
• Aufgrund gesetzlicher und behördlicher Vorgaben sind wir zur Bekämp-

fung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug verpflich-
tet. Dabei werden auch Datenauswertungen (unter anderem im Zah-
lungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch 
Ihrem Schutz. 

• Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, 
setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine be-
darfsgerechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und 
Meinungsforschung. 

• Im Interesse der Versichertengemeinschaft sind wir verpflichtet, auf 
die termingerechte Beitragszahlung aller Versicherten zu achten. Zur 
Bewertung Ihrer Kreditwürdigkeit beziehen wir Informationen über Ihr 
bisheriges Zahlungsverhalten (Bonität) und extern ermittelte Wahr-
scheinlichkeitswerte über Ihr zukünftiges Zahlungsverhalten (Scoring). 
Die Unternehmen, von denen wir Bonitäts- und Scoringdaten beziehen, 
können Sie der Dienstleisterliste unter 

 www.wuerttembergische.de/datenschutz entnehmen. 

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach  
Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
1. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffen-
der personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 
1 lit. e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und 
Artikel 6 Absatz 1 lit. f) der Datenschutz-Grundverordnung (Daten-
verarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, 
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung 
gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO, das wir zur 
Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen. 

 Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen 
Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre In-
teressen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen. 

2. In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um 
Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Wider-
spruch (ohne Nennung von Gründen) gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Wer-
bung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. 

 Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, 
so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeiten. 

 Bitte richten Sie den Widerspruch an die oben genannten Kontakt-
daten des verantwortlichen Unternehmens. 
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Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungs-
versicherung durch Auftraggeber (ABN 2011)

Abschnitt A
§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
§ 3 Versicherte Interessen
§ 4 Versicherungsort
§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung
§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten
§ 7 Umfang der Entschädigung
§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 9 Sachverständigenverfahren

Abschnitt B
§ 1  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertre-

ters bis zum Vertragsschluss
§ 2  Beginn des Versicherungsschutzes; Ende des Versicherungsschut-

zes; Ende des Vertrages
§ 3 Prämienberechnung
§ 4  Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie; Folgen verspäteter Zahlung 

oder Nichtzahlung
§ 5 Folgeprämie
§ 6 Lastschriftverfahren
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 9 Gefahrerhöhung
§ 10 Überversicherung
§ 11 Mehrere Versicherer
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 15 Keine Leistungspflicht bei besonderen Gründen
§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 18 Verjährung
§ 19 Zuständiges Gericht
§ 20 Anzuwendendes Recht

Abschnitt A

§ 1  Versicherte und nicht versicherte Sachen
1. Versicherte Sachen
 Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen für das im Versiche-

rungsvertrag bezeichnete Bauvorhaben (Neubau oder Umbau eines 
Gebäudes einschließlich dazugehöriger Außenanlagen).

2. Zusätzlich versicherbare Sachen
 Sofern vereinbart, sind zusätzlich versichert

a) Medizinisch-technische Einrichtungen und Laboreinrichtungen;
b) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und sonstige 

selbstständige elektronische Anlagen;
c) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert;
d) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe;
e) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil der Liefe-

rungen und Leistungen sind;
f) Altbauten, die nicht Bestandteil der Lieferungen und Leistungen 

sind.
3. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind
a) Wechseldatenträger;
b) bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Bestandteile einzu-

bauende Einrichtungsgegenstände;
c) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke;
d) Baugeräte einschließlich Zusatzeinrichtungen wie Ausrüstungen, 

Zubehör und Ersatzteile;
e) Kleingeräte und Handwerkzeuge;
f) Vermessungs-, Werkstatt-, Prüf-, Labor- und Funkgeräte sowie Sig-

nal- und Sicherungsanlagen;
g) Stahlrohr- und Spezialgerüste, Stahlschalungen, Schalwagen und 

Vorbaugeräte, ferner Baubüros, Baubuden, Baucontainer, Bauba-
racken, Werkstätten, Magazine, Labors und Gerätewagen;

h) Fahrzeuge aller Art;
i) Akten, Zeichnungen und Pläne;
j) Gartenanlagen und Pflanzen.

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
1. Versicherte Gefahren und Schäden
 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintre-

tende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen 
(Sachschaden).

 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer, die 
mitversicherten Unternehmen oder deren Repräsentanten weder 
rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb aus-
geübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen kön-
nen, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer 
dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden
 Sofern vereinbart, leistet der Versicherer Entschädigung für

a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener versi-
cherter Bestandteile;

b) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag.

 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 

oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur 
vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, 
dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb 
und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Be-
hälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, 
so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich;

c) Schäden durch Gewässer und/oder durch Grundwasser, das durch 
Gewässer beeinflusst wird, infolge von

 aa) ungewöhnlichem Hochwasser;
 bb) außergewöhnlichem Hochwasser.

3. Nicht versicherte Schäden
 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

a) Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen sowie sonsti-
ger versicherter Sachen;

b) Verluste von versicherten Sachen, die nicht mit dem Gebäude fest 
verbunden sind;

c) Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflächen sowie an 
Oberflächen vorgehängter Fassaden durch eine Tätigkeit an diesen 
Sachen.

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden
 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine 

Entschädigung für Schäden
a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers, der mitversicherten Un-

ternehmen oder deren Repräsentanten;
b) durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahres-

zeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss;
 Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn der Witterungsschaden 

infolge eines anderen entschädigungspflichtigen Schadens ent-
standen ist;

c) durch normale Wasserführung oder normale Wasserstände von 
Gewässern;

d) durch nicht einsatzbereite oder ausreichend redundante Anlagen 
zur Wasserhaltung. Redundant sind die Anlagen, wenn sie die 
Funktion einer ausgefallenen Anlage ohne zeitliche Verzögerung 
übernehmen können und über eine unabhängige Energieversor-
gung verfügen;

e) während und infolge einer Unterbrechung der Arbeiten auf dem 
Baugrundstück oder einem Teil davon, wenn diese bei Eintritt des 
Versicherungsfalles bereits mehr als drei Monate gedauert hat;

f) durch Baustoffe, die durch eine zuständige Prüfstelle beanstandet 
oder vorschriftswidrig noch nicht geprüft wurden;

g) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion, Aufstand;

h) durch Innere Unruhen;
i) durch Streik, Aussperrung und Verfügungen von hoher Hand;
j) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substan-

zen.

§ 3 Versicherte Interessen
1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers (Bauherr oder 

sonstiger Auftraggeber).
2. Versichert ist das Interesse aller Unternehmer, die an dem Vertrag mit 

dem Auftraggeber beteiligt sind, einschließlich der Subunternehmer, 
jeweils mit ihren Lieferungen und Leistungen.

3. Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer oder einem versicherten 
Unternehmer in Zusammenhang mit einem entschädigungspflichtigen 
Schaden zustehen, gehen auf den Versicherer, wenn nicht etwas ande-
res vereinbart ist, auch dann über, wenn sie sich gegen einen anderen 
Versicherten richten.

 Weiterhin gelten die Regelungen zum Übergang von Ersatzansprü-
chen.
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§ 4 Versicherungsort
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Ver-
sicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten räumlichen 
Bereiche.
Soweit vereinbart, besteht Versicherungsschutz auch auf den Transport-
wegen zwischen den im Versicherungsvertrag bezeichneten räumlich ge-
trennten Bereichen.

§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung
1. Versicherungswert

a) Der Versicherungswert sind die endgültigen Herstellungskosten für 
das gesamte versicherte Bauvorhaben einschließlich der Stunden-
lohnarbeiten, der Eigenleistungen des Bauherrn und des Neuwer-
tes der Baustoffe und Bauteile sowie hierfür anfallende Kosten für 
Anlieferung und Abladen.

 Sofern die Versicherung von weiteren Sachen vereinbart ist, so ist 
deren Versicherungswert der Neuwert.

b) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, 
so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

c) Nicht berücksichtigt werden
aa) Grundstücks- und Erschließungskosten;
bb)  Baunebenkosten, wie Makler-, Architekten- und Ingenieurge-

bühren, Finanzierungskosten und behördliche Gebühren.
2. Versicherungssumme
 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versiche-

rungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versiche-
rungswert entsprechen soll.

 Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die versi-
cherte Sache während der Dauer des Versicherungsverhältnisses dem 
jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt auch, wenn 
werterhöhende Änderungen vorgenommen werden.

 Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten Liefe-
rungen und Leistungen eine vorläufige Versicherungssumme in Höhe 
des zu erwartenden Versicherungswertes vereinbart.

 Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versicherungssumme 
auf Grund eingetretener Veränderungen endgültig festzusetzen. Hier-
zu sind dem Versicherer Originalbelege vorzulegen, z.B. die Schluss-
rechnung.

 Die endgültige Versicherungssumme hat dem Versicherungswert zu 
entsprechen.

3. Unterversicherung
 Unterversicherung besteht, wenn

a) die Versicherungssumme für Lieferungen und Leistungen ohne 
Einverständnis des Versicherers nicht im vollen Umfang gebildet 
worden ist;

b) für weitere versicherte Sachen der Versicherungswert zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles höher als die Versicherungssum-
me ist.

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen 
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versi-
cherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungs-
summe je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Auf-
wendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden.

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Be-
trag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten
a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des 

Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versicherten 
Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder 
die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach 
versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf 
dem diese Daten gespeichert waren.

b)  Sofern vereinbart, sind andere Daten versichert.
c)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versi-

cherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungs-
summe je vereinbarter Position.

3. Zusätzliche Kosten
 Sofern vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hinaus die 

nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils hierfür verein-
barten Versicherungssumme auf erstes Risiko versichert. Die jeweils 
vereinbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass 
eine Entschädigung geleistet wird.
a) Schadensuchkosten;
b) zusätzliche Aufräumungskosten für den Fall, dass infolge von Auf-

räumungskosten die Versicherungssumme überschritten wird;
c) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil der Bau-

leistung sind.

§ 7 Umfang der Entschädigung
1. Wiederherstellungskosten

a) Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der Kosten, die auf-
gewendet werden müssen, um einen Zustand wiederherzustellen, 
der dem Zustand unmittelbar vor Eintritt des Schadens technisch 
gleichwertig ist.

 Der Zeitwert von Resten und Altteilen wird angerechnet.
 Bei Totalschäden an versicherten Hilfsbauten und Bauhilfsstoffen 

leistet der Versicherer Entschädigung für das Material nur in Höhe 
des Zeitwertes.

b) Führt ein Mangel zu einem entschädigungspflichtigen Schaden, so 
leistet der Versicherer Entschädigung unter Abzug der Kosten, die 
zusätzlich aufgewendet werden müssen, damit der Mangel nicht er-
neut entsteht.

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
 aa) Vermögensschäden;
 bb)  Schadensuchkosten und zusätzliche Aufräumungskosten, so-

weit nicht besondere Versicherungssummen vereinbart sind;
 cc)  Mehrkosten durch Änderung der Bauweise, durch Verbesserun-

gen gegenüber dem Zustand unmittelbar vor Eintritt des Scha-
dens, durch behelfsmäßige Maßnahmen oder durch Luftfracht.

2. Kosten der Wiederherstellung, die zu Lasten eines versicherten Unter-
nehmers gehen
a) Bei Schäden, die zu Lasten eines versicherten Unternehmers ge-

hen, der die Bauleistung ausgeführt hat, leistet der Versicherer für 
die Kosten für Wiederherstellung in eigener Regie des Unterneh-
mers Entschädigung ohne Zuschläge für

 aa) Wagnis und Gewinn;
 bb) nicht schadenbedingte Baustellengemeinkosten;
 cc) allgemeine Geschäftskosten.

  Dies gilt auch für Eigenleistungen des Bauherrn.
b) Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, so werden 90 

Prozent der Preise ersetzt, die in dem Bauvertrag vereinbart oder 
auf gleicher Grundlage ermittelt worden sind.

 Durch diesen Prozentsatz ist der Ausschluss von Zuschlägen gemäß  
Nr. 2 a) aa bis a) cc berücksichtigt.

c) Unabhängig von den Preisen des Bauvertrages kann über die Wie-
derherstellungskosten nur mit Zustimmung des Versicherers abge-
rechnet werden, die jedoch erteilt werden muss, wenn der versi-
cherte Unternehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

d) Soweit über Stundenlohnarbeiten unabhängig von den Preisen des 
Bauvertrages abgerechnet werden kann, sind zu ersetzen

 aa)  die für die Baustelle geltenden tariflichen Stundenlöhne für Bau-
, Montage- und Werkstattarbeiten zuzüglich tariflicher Zulagen 
für Erschwernis, Schmutzarbeit usw.;

 bb)  tarifliche Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeiten, soweit solche Zuschläge in den Herstellungs-
kosten enthalten sind, und soweit der Ersatz dieser Kosten au-
ßerdem besonders vereinbart ist;

 cc)  Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) aa und d) bb, und 
zwar in Höhe von 100 Prozent, wenn nicht ein anderer Satz ver-
einbart ist;

 dd)  notwendige und schadenbedingte Lohnnebenkosten, soweit sie 
in der Versicherungssumme enthalten sind;

 ee)  übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, soweit solche Kosten 
als Teil der Herstellungskosten in der Versicherungssumme ent-
halten sind;

 ff)  Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) dd und 2 d) ee, auf 
Beträge gemäß Nr. 2 d) dd jedoch nur, soweit sie lohnsteuer-
pflichtig sind; der Zuschlag beträgt 65 Prozent, wenn nicht ein 
anderer Satz vereinbart ist.

e) Soweit ein versicherter Unternehmer über das Vorhalten eigener 
Baugeräte für die Zeit ihres Einsatzes zwecks Beseitigung des 
Schadens unabhängig von den Preisen des Bauvertrages abrech-
nen kann, sind zu ersetzen.

 aa)  150 Prozent der mittleren Abschreibungs- und Verzinsungssät-
ze gemäß der durch den Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie herausgegebenen „Baugeräteliste“ in ihrer jeweils neu-
esten Fassung;

 bb)  entstandene Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe.
 Damit sind die Kosten für Abschreibung und Verzinsung sowie für 

Reparaturen der Baugeräte abgegolten.
f) Soweit über Transporte unabhängig von den Preisen des Bauver-

trages abgerechnet werden kann, sind die angemessenen ortsübli-
chen Kosten zu ersetzen.

 Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten werden nur ersetzt, soweit 
dies besonders vereinbart ist.

g) Für Stundenlohnarbeiten sind prüfungsfähige Unterlagen vorzule-
gen. Aus diesen Unterlagen müssen sich ergeben:

 aa) Art, Zweck und Dauer jeder Arbeitsleistung;
 bb) die Höhe der tariflichen Stundenlohnsätze;
 cc)  Art und Höhe etwaiger Lohnzulagen nach Nr. 2 d) aa und Lohn-

nebenkosten nach Nr. 2 d), dd;
 dd)  die Höhe der übertariflichen Löhne und Zulagen sowie der Zu-

schläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
beit, soweit sie nach Nr. 2 d) bb und 2 d) ee entschädigungs-
pflichtig sind.

h) Durch die Zuschläge nach Nr. 2 d) cc sind abgegolten:
 aa)  lohnabhängige Kosten, insbesondere für tarifliche und gesetzli-

che soziale Aufwendungen, sowie vermögenswirksame Arbeit-
geberzulagen;

 bb)  Kosten für Löhne und Gehälter aller Personen, die an der Wie-
derherstellung und Aufräumung nur mittelbar beteiligt sind; die 
Arbeiten von Meistern und Polieren werden wie Stundenlohnar-
beiten gemäß Nr. 2 d) aa berücksichtigt;

 cc)  Kosten für die Beförderung von Personen zur Baustelle und zu-
rück, soweit sie nicht Lohnnebenkosten gemäß Nr. 2 d) dd sind;

 dd) alle sonstigen schadenbedingten Gemeinkosten, z.B. Bürokos-
ten;

 ee) Kosten infolge betrieblicher Störungen und dergleichen;
 ff)  Kosten für Bauplatzanlagen, ferner für Nebenfrachten und für 

Nebenstoffe in geringen Mengen;
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 gg)  Kosten für das Vorhalten von Handwerkzeugen, Kleingeräten 
und Gerüsten mit einer Arbeitsbühne bis zu 2 m Höhe;

 hh)  Kosten für Einrichtung und Betrieb der Werkstatt (einschließlich 
Gehaltskosten) sowie für das Vorhalten der Werkstatteinrich-
tung;

 ii) Aufwendungen für Verbrauchsstoffe in der Werkstatt.
3. Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und Leistungen Dritter

a) Lieferungen und Leistungen Dritter kann der versicherte Unterneh-
mer für Material und in Ausnahmefällen mit Zustimmung des Versi-
cherers auch sonst in Anspruch nehmen.

b) Unter dieser Voraussetzung leistet der Versicherer Entschädigung 
für den Rechnungsbetrag in den vereinbarten Grenzen sowie au-
ßerdem pauschal für schadenbedingte Geschäftskosten des versi-
cherten Unternehmers, und zwar bei einem Rechnungsbetrag

 aa) bis zu 3.000 EUR in Höhe von 5 Prozent dieses Betrages;
 bb)  von mehr als 3.000 EUR in Höhe von 5 Prozent aus 3.000 EUR 

zuzüglich 3 Prozent des Mehrbetrages.
4. Kosten der Wiederherstellung, die nicht zu Lasten eines versicherten 

Unternehmers gehen
 Bei Schäden, die nicht zu Lasten eines versicherten Unternehmers 

gehen, der die Bauleistung ausgeführt hat, gelten als entschädigungs-
pflichtige Wiederherstellungskosten nur Aufwendungen für Lieferun-
gen und Leistungen Dritter, und zwar in dem Umfang, in dem die Rech-
nungsbeträge schadenbedingt und der Höhe nach angemessen sind. 
Angemessen sind in der Regel die Sätze des Leistungsverzeichnisses. 
Ist der Auftraggeber zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die 
Mehrwertsteuer in die Entschädigung einzubeziehen.

5. Weitere Kosten
 Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über 

die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden müssen, 
ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssummen.

6. Grenze der Entschädigung
 Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungs-

summen.
7. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung
 Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis 

6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, 
wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert. Dies gilt 
nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko.

8. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit
 Haben der Versicherungsnehmer, die mitversicherten Unternehmen 

oder deren Repräsentanten den Schaden grob fahrlässig herbeige-
führt, wird die Entschädigung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis gekürzt.

9. Selbstbeteiligung
 Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um die 

vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt.
 Entstehen mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils ein-

zeln abgezogen.

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung
 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-

rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-

dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Verzinsung
 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 

eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fälligkeit zu verzin-
sen;

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent p.a.;
c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung
 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeitraum 

nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt wer-
den kann.

4. Aufschiebung der Zahlung
 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch läuft.

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches
 Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung 

des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss erteilt 
werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem Grund ver-
langt.

§ 9 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe
 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 

verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 

Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.
3. Verfahren vor Feststellung
 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. 
Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die 
andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. 
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordern-
de Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er-
nennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der 
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in 
dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei 
Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen 
in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Ob-
mannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverstän-
digen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von 
dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den 
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;

b)  den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere
 aa)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und be-

schädigten versicherten Sachen mit deren Werten unmittelbar 
vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des Scha-
dens;

 bb)  die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den 
Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten;

 cc)  die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 

gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-
nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen 
und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 
die Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtli-
che Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Fest-
stellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 

ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Par-
teien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 

Versicherungsnehmers nicht berührt.

Abschnitt B

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertre-
ters bis zum Vertragsschluss

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Ent-
schluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
ßen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versi-
cherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 stellt.
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so 
kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 1921 VVG vom Vertrag zurück-
treten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen. Der Versicherer 
kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehmers zu 
berücksichtigen.
Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Ende des Versicherungs-
schutzes; Ende des Vertrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes
 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über 

die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Ein-
malprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Der Versicherungsschutz endet
a) mit der Bezugsfertigkeit oder
b) nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benutzung oder
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c) mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme.
 Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Für Restarbeiten be-

steht weiterhin Versicherungsschutz.
 Liegen vorstehende Voraussetzungen nur für eines von mehreren Bau-

werken oder für einen Teil eines Bauwerkes vor, so endet der Versiche-
rungsschutz für dieses von mehreren Bauwerken oder für diesen Teil 
eines Bauwerkes.

 Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. Vor Ende des Versicherungsschutzes 
kann der Versicherungsnehmer die Verlängerung des Versicherungs-
schutzes beantragen.

3.  Ende des Versicherungsschutzes für versicherte Unternehmer
 Der Versicherungsschutz eines versicherten Unternehmers endet mit 

dem Zeitpunkt, in dem die Bauleistung oder Teile davon abgenommen 
werden oder nach dem Bauvertrag als abgenommen gelten oder in 
dem der Auftraggeber in Abnahmeverzug gerät.

 Für Baustoffe und Bauteile endet der Versicherungsschutz abweichend 
von Satz 1 einen Monat nach dem Ende des Versicherungsschutzes für 
die zugehörige Bauleistung; das gleiche gilt für versicherte Hilfsbauten 
und Bauhilfsstoffe.

 Der Versicherungsschutz endet jedoch spätestens mit dem in Nr. 4 ge-
nannten Zeitpunkt.

4. Ende des Vertrages
 Der Vertrag endet mit dem Ende des Versicherungsschutzes.

§ 3 Prämienberechnung
Die Prämie wird zunächst aus den vorläufigen und nach Ende des Versi-
cherungsschutzes aus den endgültigen Versicherungssummen berechnet. 
Ein Differenzbetrag ist nachzuentrichten oder zurückzugewähren.

§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie; Folgen verspäteter 
 Zahlung oder Nichtzahlung

1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
 Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen 

eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einma-
lige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erste Prämie.

2.  Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst oder Einmal-
prämie

 Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßge-
benden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer nach Maßgabe 
des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder auch leis-
tungsfrei.

§ 5 Folgeprämie
1. Fälligkeit

a)  Eine Folgeprämie wird am Ersten des Monats, in dem ein neues 
Versicherungsjahr beginnt fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versiche-
rungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums 
bewirkt ist.

2. Folgen der Nichtzahlung
 Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG.
 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Ver-

zug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.

§ 6 Lastschriftverfahren
1. Pflichten des Versicherungsnehmers
 Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart wor-

den, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehre-

re Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen 
werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinba-
rung in Textform zu kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zu-
künftige Prämien selbst zu übermitteln.

 Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlage-
nen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung 
gestellt werden.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode 
oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder von Anfang an we-
gen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem Versicherer die Prämie 
oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles

 aa)  die notwendigen Informationen über die Eigenschaften oder 
Veränderungen des Baugrundes und die Grundwasserverhält-
nisse einzuholen und zu beachten;

 bb)  ein gänzliche Unterbrechung der Arbeiten auf dem Baugrund-
stück oder eines Teils davon dem Versicherer unverzüglich an-
zuzeigen;

 cc)  alle sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzu-
halten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegen-
heiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur 
Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit 
Zugang wirksam.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich  gegebenenfalls auch münd-
lich oder telefonisch  anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/minde-
rung  ggf. auch mündlich oder telefonisch  einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/minde-
rung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; erteilen mehrere an 
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedli-
che Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtge-
mäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum un-
verzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis 
der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer 
freigegeben worden sind; sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.B. 
durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besich-
tigung durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft  auf 
Verlangen in Schriftform  zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht 
des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über 
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Be-
schaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers ei-
nem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) 
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, 

so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungs-
frei.

 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.

§ 9 Gefahrerhöhung
Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vor-
nehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie 
ohne seinen Willen eintritt. Im übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. Danach 
kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertragsände-
rung vornehmen oder auch leistungsfrei sein.

§ 10 Überversicherung
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Inte-

resses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versi-
cherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und der Prämie verlangen.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepflicht
 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 

versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1), ist 

der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt 
oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zu-
gang wirksam.

 Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung er-
langt hat.
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 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles, 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 

versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen 
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Be-
stehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, 
dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm 
nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber 
im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Scha-
dens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen.

 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen 
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, 
so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in 
der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt 
nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von 
Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, 
dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig.

 Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
 Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungs-

nehmers nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung oder Herab-
setzung der Versicherungssumme des später geschlossenen Vertra-
ges beseitigt werden.

 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag
 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen 

Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die 
Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn 
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-

cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte sei-
ne Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlan-
gen.

3. Kenntnis und Verhalten
 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 

rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rech-
nung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berück-
sichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers 
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für 
sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur 
dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versi-
cherungsnehmers ist. Im übrigen gilt § 47 VVG.

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen
 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drit-

ten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Ver-
sicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der 
Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit 
der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann 
der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person 
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Si-

cherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch 
den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versiche-
rer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei.

§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht
 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-

parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätes-
tens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung 
zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 

ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperio-
de, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 

beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund 
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu 
täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 
als bewiesen.

§ 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
1. Form
 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 

Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhält-
nis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 
in Textform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzli-
chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften bzw. Namensänderung
 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder sei-

nes Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwen-
dung.

§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungs-

nehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 

Beendigung;
c)  Anzeige und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages 

und während des Versicherungsverhältnisses.
2. Erklärungen des Versicherers
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 

ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versi-
cherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der 

Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder 
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannte.

§ 18 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer an-
gemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen 
Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 19 Zuständiges Gericht
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Ge-
richtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG.

§ 20 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Klauseln für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber
Klausel 56/2014 
Aggressives Grundwasser

1. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABN hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles, sofern Schäden durch ag-
gressives Grundwasser möglich sind, rechtzeitig eine Erst und – falls 
erforderlich – eine Kontrollanalyse durchzuführen und deren Ergebnis 
zu beachten.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Ab-
schnitt B § 8 ABN zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei 
sein.

 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt Ab-
schnitt B § 9 Absatz 2 ABN. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

Klausel 57/2008 
Undichtigkeit und Wasserdurchlässigkeit; Risse im Beton

1. Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit sowie nicht dicht hergestellte 
oder aus sonstigen Gründen ungeeignete Isolierungen sind nicht ent-
schädigungspflichtig, wenn sie einen Mangel der Bauleistung darstel-
len.

2. Risse im Beton sind nur dann entschädigungspflichtig, wenn sie un-
vorhergesehen entstanden sind. Solche Schäden können vorherseh-
bar insbesondere dann sein, wenn sie infolge von  Kriech-, Schwind-, 
Temperatur- oder sonstigen statisch bedingten Spannungen entstehen.

Klausel 59/2014 
Gefahr des Aufschwimmens

1. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABN hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Lieferungen und Leis-
tungen durch ausreichende und funktionsfähige Flutungsmöglichkeiten 
oder Ballast zu sichern, sofern die Gefahr des Aufschwimmens besteht.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Ab-
schnitt B § 8 ABN zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei 
sein.

 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt Ab-
schnitt B § 9 Absatz 2 ABN. Danach kann der Versicherer kündigen 
oder leistungsfrei sein.

Klausel 60/2014 
Baustellen im Bereich von Gewässern oder in Bereichen, in denen 
das Grundwasser durch Gewässer beeinflusst wird

1. Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 c) ABN leistet der Versicherer 
Entschädigung für Schäden durch Wassereinbrüche oder Ansteigen 
des Grundwassers, wenn diese Ereignisse infolge eines anderen ent-
schädigungspflichtigen Schadens, eintreten.

2. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) ABN hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles Spundwände und Fangedäm-
me sowie Joche und sonstige Hilfskonstruktionen
a) in einem standsicheren Zustand zu errichten und
b) die Standsicherheit laufend durch die notwendigen Maßnahmen zu 

gewährleisten.
 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten Oblie-

genheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer 
nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 ABN zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei sein.

 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung gilt Ab-
schnitt B § 9 Satz 2 ABN. Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein.

3. Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 2 ABN leistet der Versicherer 
Entschädigung für Schäden durch ungewöhnliches Hochwasser oder 
durch Ansteigen des Grundwassers infolge ungewöhnlichen Hochwas-
sers. Hochwasser gilt als ungewöhnlich, wenn folgende Wasserstände 
oder Wassermengen überschritten sind:

 Gewässer:
 Pegel:
 Flusskm:
 Pegelnull: m.ü.NN
 Wasserstände/Wassermengen:

Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. 

4. Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 3 nicht verein-
bart, so tritt an deren Stelle für jeden Monat der höchste Wasserstand 
oder die größte Wassermenge, die während der letzten 10 Jahre an 
dem Versicherungsort am nächsten gelegenen und durch die Baumaß-
nahmen nicht beeinflussten amtlichen Pegel erreicht wurden. Spitzen-
werte, die für einen Monat außergewöhnlich sind, bleiben hierbei unbe-
rücksichtigt.

 Besteht ein für den Versicherungsort maßgebender amtlicher Pegel 
nicht, so tritt an die Stelle der Wasserstände oder Wassermengen 
gemäß Nr. 3 der Wasserstand oder die Wassermenge, mit der am 

Versicherungsort zur Zeit des Versicherungsfalls zu rechnen war. Spit-
zenwerte, die für einen Monat außergewöhnlich sind, bleiben hierbei 
unberücksichtigt.

5. Sofern vereinbart, leistet der Versicherer abweichend von Abschnitt A 
§ 2 Nr. 2 ABN Entschädigung für Schäden durch außergewöhnliches 
Hochwasser oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge außer-
gewöhnlichen Hochwassers. Dies gilt auch für Schäden, die das Hoch-
wasser verursacht, bevor es den außergewöhnlichen Wert erreicht hat, 
die aber mit Sicherheit auch nach dem Zeitpunkt eingetreten wären.

 Hochwasser gilt als außergewöhnlich, wenn folgende Wasserstände 
oder Wassermengen überschritten sind:

 Gewässer:
 Pegel:
 Flusskm:
 Pegelnull: m.ü.NN
 Wasserstände/Wassermengen:

Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. 

6. Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 5 nicht verein-
bart, so tritt an deren Stelle der Wasserstand oder die Wassermenge, 
von denen an Schäden durch Hochwasser oder durch Ansteigen des 
Grundwassers infolge von Hochwasser unabwendbare Umstände im 
Sinn der VOB in der bei Abschluss des Versicherungsvertrages aktuel-
len Fassung darstellen.

Klausel 68/2014 
Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte Unternehmer und Subun-
ternehmer

Abweichend von Abschnitt A § 3 Nr. 3 ABN verzichtet der Versicherer auf 
den Übergang von Ersatzansprüchen gegen versicherte Unternehmer und 
Subunternehmer als Schadenverursacher wegen Schäden an versicher-
ten Lieferungen und Leistungen, die sie nicht selbst erstellt haben; dies gilt 
jedoch nur, wenn oder soweit der Schadenverursacher gegen Haftpflicht-
ansprüche nicht versichert ist.

Klausel 70/2014 
Schäden durch Sturm und Leitungswasser an fertig gestellten 
Teilen von Bauwerken

1. Abweichend von Abschnitt B § 2 Nr. 2 ABN endet der Versicherungs-
schutz für Schäden durch Leitungswasser und Sturm, die zu Lasten 
des Auftraggebers gehen erst, wenn die Voraussetzungen gemäß Ab-
schnitt B § 2 Nr. 2 a-c) ABN für das ganze Bauwerk vorliegen.

2. Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu und Ableitungsrohren, den 
sonstigen Einrichtungen der Wasserversorgung oder der Warmwas-
serheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen oder Solarhei-
zungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten ist. Sole, Öle, Kühl- und 
Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen 
sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung, die nicht normalen Wit-
terungseinflüssen, mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen 
Verhältnisse gerechnet werden muss, entspricht.

Klausel 84/2014 
Schäden durch Innere Unruhen

In Abweichung von Abschnitt A § 2 Nr. 4 h) ABN leistet der Versicherer 
Entschädigung für versicherte Sachen, die durch versicherte Gefahren im 
unmittelbaren Zusammenhang mit Inneren Unruhen zerstört oder beschä-
digt werden oder abhandenkommen.
Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile 
des Volkes in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise 
in Bewegung geraten und Gewalttätigkeit gegen Personen oder Sachen 
verüben.
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die unmit-
telbar durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen 
zerstört oder beschädigt werden.
Eingeschlossen sind unmittelbare Schäden durch Wegnahme bei Plünde-
rungen in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Unruhen.
Die Entschädigung ist auf die vereinbarte Jahreshöchstentschädigung be-
grenzt. Alle Schadenereignisse, die im laufenden Versicherungsjahr begin-
nen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.
Unter einem Schadenereignis im Sinne dieser Vereinbarung sind alle 
Schäden zu verstehen, die aus ein und derselben Ursache innerhalb von 
72 Stunden eintreten. Schadenereignisse, die innerhalb von 72 Stunden 
unabhängig voneinander eintreten, fallen nicht unter diese Bestimmung, 
sondern gelten jeweils als ein gesondertes Schadenereignis.
Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden durch Innere Unruhen 
besteht nicht, soweit die Voraussetzungen für einen unmittelbaren oder 
subsidiären Schadenersatzanspruch aufgrund öffentlichrechtlichen Ent-
schädigungsrechts gegeben sind. Ein Anspruch auf Entschädigung für 
Schäden durch Innere Unruhen erstreckt sich nur auf den Teil des Scha-
dens, der die Höchstgrenzen aufgrund öffentlichrechtlichen Entschädi-
gungsrechts überschreitet.
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Die Versicherung der Gefahr Innere Unruhen kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.
Der bedingungsgemäß ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um die 
hierfür jeweils vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt.

Klausel 85/2014 
Streik, Aussperrung

1. Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 i) ABN 
Entschädigung für Schäden durch Streik oder Aussperrung.

2. Die Versicherung dieser Gefahren kann jederzeit gekündigt werden. 
Die Kündigung wird zwei Wochen nach Zugang wirksam.

Klausel 90/2020  
Nachhaftung (erweiterte Deckung)

1. Nach Ende des Versicherungsschutzes gemäß Abschnitt B § 2 Nr. 2 
ABN leistet der Versicherer während der Nachhaftungszeit von sechs 
Monaten Entschädigung für Schäden gemäß Abschnitt A § 2 ABN an 
den versicherten Sachen, 
a) die durch die Ausführung der Nacherfüllungs- oder Restarbeiten im 

Rahmen der vertraglich vereinbarten Verpflichtungen verursacht 
werden; 

b) die während des Versicherungsschutzes gemäß Abschnitt B § 2 
ABN auf dem Versicherungsort verursacht wurden.

2. Ergänzend zu Abschnitt A § 7 Nr. 1 b) ABN leistet der Versicherer keine 
Entschädigung für Kosten, die auch unabhängig von dem Versiche-
rungsfall aufzuwenden gewesen wären, insbesondere für die Beseiti-
gung eines Mangels an der versicherten Sache. 

3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden 
eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 
werden kann.

Klausel 3000 
Einschluss Diebstahl

Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener versicherter 
Bestandteile sind mitversichert.

Klausel 3014/2014 
Eil-, Express- und Luftfrachten

Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 2 f) 
ABN  sind mitversichert.

Klausel 3015/2014 
Transportwege

Transportwege gemäß Abschnitt A § 4 Abs. 2 ABN zwischen den im Ver-
sicherungsschein genannten Baustellen gelten als Versicherungsort.

Klausel 3019/2014  
Schäden durch grobe Fahrlässigkeit

Wird der Versicherungsfall vom Versicherungsnehmer und/oder vom Bau-
herrn oder deren Repräsentanten grob fahrlässig herbeigeführt, verzichtet 
der Versicherer in Abweichung von Abschnitt A § 2 Nr. 1 Abs. 2 in Ver-
bindung mit Abschnitt A § 7 Nr. 8 ABN für den Anteil des Schadens, der 
den Betrag von 10.000 EUR nicht übersteigt, auf die Einrede der groben 
Fahrlässigkeit.

Klausel 3020/2014 
Stromerzeugungsanlagen 

In Ergänzung zu Abschnitt A § 1 Nr. 2b) ABN gelten Stromerzeugungsanla-
gen wie z.B. Photovoltaikanlagen, deren Neuwert nachweislich in der Bau-
summe enthalten ist und die im Rahmen der Neubauerstellung montiert 
werden und deren Anteil an der Bausumme nicht mehr als 10% beträgt, 
mitversichert. 

Klausel 3021/2016  
Hotel- und/oder Einlagerungskosten 

Verzögert sich die Inbenutzungnahme der versicherten Sache infolge ei-
nes entschädigungspflichtigen Versicherungsfalles nachweislich um mehr 
als 30 Tage, so ersetzt der Versicherer ab dem 31. Tage nachweislich auf-
gewendete Hotel- und/oder Einlagerungskosten (inkl. Transportkosten) 
des Versicherungsnehmers bis die Nutzungsmöglichkeit des Gebäudes 
hergestellt ist.
Die Entschädigungsleistung ist auf die hierfür vereinbarte Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko, maximal 100 EUR je Tag, begrenzt.
Kosten für die Anmietung einer Wohnung sind den Hotelkosten gleichge-
stellt.
Nicht entschädigt werden Nebenkosten wie z.B. Frühstücks- oder Telefon-
kosten.

Klausel 3022/2016  
Mietausfall

Verzögert sich die Inbenutzungnahme der versicherten Sache infolge ei-
nes entschädigungspflichtigen Versicherungsfalles nachweislich um mehr 
als 30 Tage, so ersetzt der Versicherer ab dem 31. Tage nachweislich ent-
gangene Mieteinnahmen (Nettokaltmiete) des Versicherungsnehmers bis 
die Nutzungsfähigkeit des Gebäudes hergestellt ist.
Die Entschädigungsleistung ist auf die hierfür vereinbarte Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko begrenzt.

Klausel 3023/2016  
Hilfsbauten, Bauhilfsstoffe und Bautafeln 

In Ergänzung zu Abschnitt A § 1 Nr. 2d) ABN gelten Hilfsbauten und Bau-
hilfsstoffe, sowie Bautafeln bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko mitversichert.
Bei Totalschäden an versicherten Hilfsbauten, Bauhilfsstoffen und Bauta-
feln leistet der Versicherer Entschädigung für das Material nur in Höhe des 
Zeitwertes.



Bei den Beschreibungen der Leistungen und steuerlichen Aussagen handelt es sich um 
vereinfachte Darstellungen. Steuerliche Informationen beruhen auf derzeit geltenden 
Steuervorschriften (Stand Juni 2023); künftige Änderungen sind möglich. Für den Versi-
cherungsschutz sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen bei Vertragsabschluss 
und der Versicherungsschein maßgebend.
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Wir beraten Sie gerne.

Württembergische Versicherung AG

Für den Versicherungsschutz sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen bei 
 Vertragsabschluss und der Versicherungsschein maßgebend.

Ihr Fels in der Brandung.
wuerttembergische.de
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